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HESSISCHER LANDTAG 07. 09. 2022

Plenum

Gesetzentwurf

Landesregierung
Zweites Gesetz zur Anderung des Juristenausbildungsgesetzes
und von Rechtsverordnungen iiber die Juristenausbildung

Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 6. September 2022 den nachstehenden, durch
Kabinettsbeschluss vom 5. September 2022 gebilligten und festgestellten Gesetzentwurf dem
Landtag zur Beschlussfassung vor. Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von dem Minister
der Justiz vertreten.

A. Problem

Es miissen Neuregelungen aus § 5a Abs. 2 Satz 3 und § 5b Abs. 6 des Deutschen Richter-
gesetzes (Vermittlung der Pflichtficher im Studium auch in Auseinandersetzung mit dem
nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur, Er6ffnung der Mog-
lichkeit der Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit) in Landesrecht umgesetzt
werden. Zusétzlich soll von der Offnungsklausel fiir Landesrecht in § 5d Abs. 6 Satz 2 des
Deutschen Richtergesetzes Gebrauch gemacht werden, dass in den staatlichen Priifungen
schriftliche Leistungen elektronisch erbracht werden diirfen. Des Weiteren erfordern Vor-
gaben im Onlinezugangsgesetz und im Hessischen E-Government-Gesetz, kiinftig be-
stimmte Verwaltungsleistungen (Antrdge auf Zulassung zur staatlichen Pflichtfachpriifung
und auf Einstellung in den Vorbereitungsdienst) elektronisch anzubieten.

B. Lésung

Die erforderlichen Anpassungen im Landesrecht werden im Gesetzentwurf durch Ande-
rungen des Juristenausbildungsgesetzes (Art. 1), der Juristenausbildungsordnung (Art. 2)
und der Verordnung iiber die Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst und die Ge-
wahrung einer Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare (Art. 3)
vorgenommen.

C. Befristung

Das Anderungsgesetz wird nicht befristet.

D. Alternativen

Keine. Die bundesrechtlichen Vorgaben aus § 5a Abs. 2 Satz 3 und § 5b Abs. 6 des Deut-
schen Richtergesetzes und des Onlinezugangsgesetzes sind zwingend in Landesrecht um-
zusetzen. Im Zuge einer umfassenden Digitalisierung und Angleichung an die berufliche
Lebenswirklichkeit ist die Schaffung einer Moglichkeit zur elektronischen Anfertigung von
Priifungsleistungen unumgénglich.
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E. Finanzielle Auswirkungen

1. Auswirkungen auf die Finanz-, Vermogens- und Erfolgsrechnung

Liquiditéit Ergebnis

Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag
Einmalig im
Haushaltsjahr ) ) ) )
Einmalig in kiinftigen
Haushaltsjahren ) ) ) )
Laufend ab .
Haushaltsjahr 2023 3,34 Mio. € ) ) )

Da mit der Einfiihrung der Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit ab 1. Ja-
nuar 2023 auch Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren die Moglichkeit zur
Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit haben werden, die sich bereits im
Vorbereitungsdienst befinden, wird eine Erh6hung der im Haushaltsplan vorgesehenen
Stellen fiir Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare um ca. 70 weitere Stellen er-
forderlich sein. Ausgehend von jahrlichen Personalkosten von 21.500 Euro je Rechts-
referendarstelle ist bei 70 weiteren Stellen mit jahrlichen Kosten in Hohe von insgesamt
1.505.000 Euro (zzgl. Vorsorgepramie) im Jahr zu rechnen. Dariiber hinaus werden
in derselben Anzahl zusitzliche Dienstlaptops benotigt, die Kosten werden mit ca.
88.000 Euro beziffert.

Fiir die Priifung eines Antrags auf Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit,
dessen Bescheidung und die {ibrigen damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten ist
mit einem jihrlichen Aufwand (Personal- und Sachkosten) von 3.874 Euro zu rechnen.
Bei angenommenen 135 Antrigen pro Jahr (15 Prozent von durchschnittlich 900 Neu-
einstellungen pro Jahr) ist anzunehmen, dass eine Person des gehobenen Dienstes fiir
die Priifung eines Antrags, dessen Bescheidung und die iibrigen damit im Zusammen-
hang stehenden Arbeiten insgesamt etwa 40 Minuten Zeitaufwand bendtigen wird. Bei
einem Stundensatz von 40,80 Euro ergeben sich hieraus Personalkosten von 27,20 Euro
pro Fall. An Sachkosten werden pro Fall 1,50 Euro geschitzt. Dies ergibt bei 135
Antragen pro Jahr einen voraussichtlichen jahrlichen Aufwand in Héhe von insgesamt
3.874,50 Euro.

Hinsichtlich der in Art. 1 Nr. 2 Buchst. b und Nr. 4 geschaffenen Moglichkeit der
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten in der staatlichen Pflichtfachpriifung und der zweiten
juristischen Staatspriifung entstehen unmittelbar noch keine Kosten, sondern erst, wenn
und soweit von der in Verordnungsmdglichkeit in § 12 Abs. 2 Satz 2 JAG (neu) Ge-
brauch gemacht wird.

Die voraussichtlichen Kosten fiir den Fall des Gebrauchmachens von der Verordnungs-
ermichtigung werden fiir die zunichst beabsichtigte Eroffnung der elektronischen An-
fertigung in der zweiten juristischen Staatspriifung mit ca. 1,62 Millionen Euro jahrlich
beziffert (1,5 Millionen Euro fiir die Beauftragung eines externen Dienstleisters und
ca. 120.000 Euro fiir die Anmietung von externen Rdumlichkeiten).

Fiir die Bereitstellung eines Portals zur elektronischen Antragstellung fallen im Rahmen
einer Verbundldsung mit anderen Lindern fiir Hessen anteilige Kosten an, die nach
einer vorlaufigen Schitzung mit jahrlich ca. 125.000 Euro beziffert werden kénnen.
Hinzukommen Anbindungskosten, die derzeit nicht beziffert werden kdnnen.

. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanz- und Entwicklungsplanung
Keine

. Auswirkungen fiir hessische Gemeinden und Gemeindeverbidnde
Keine

Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen
und Ménnern

Keine
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Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen

Das Gesetz wurde am Mafstab der UN-Behindertenrechtskonvention iiberpriift. Das Er-
gebnis der Vorpriifung des Priifleitfadens Normpriifung ist beigefiigt.

Es bestand kein Anderungsbedarf.

Priifung anhand der Richtlinie 2006/123/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates iiber Dienstleistungen im Binnenmarkt sowie dem Geltungsbereich der Richtli-
nie (EU) 2018/958 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2018

Sowohl fiir die Dienstleistungsrichtlinie als auch fiir die Richtlinie (EU) 2018/958 des Eu-
ropéischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2018 ist der Geltungsbereich nicht
eroffnet.
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Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschlieBen:

. Zweites Gesetz
zur Anderung des Juristenausbildungsgesetzes
und von Rechtsverordnungen iiber die Juristenausbildung

Vom

) Artikel 1V
Anderung des Juristenausbildungsgesetzes

Das Juristenausbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mérz 2004 (GVBI.
I S. 158), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBI. S. 931), wird wie folgt
gedndert:

1.

Dem § 6 Abs. 1 werden folgende Sétze angefiigt:

,»Jie beriicksichtigen ferner die ethischen Grundlagen des Rechts und fordern die Fahigkeit
zur kritischen Reflexion des Rechts. Die Vermittlung der Inhalte des Studiums erfolgt auch
in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-
Diktatur. “

§ 12 wird wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird das Wort ,,Priifungsarbeiten,“ durch ,,Aufsichtsarbeiten
ersetzt und werden die Worter ,,soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen
etwas anderes ergibt“ gestrichen.

b) Als neuer Abs. 2 wird eingefiigt:

»(2) Die Aufsichtsarbeiten konnen nach MaBgabe der Rechtsverordnung nach
Satz 2 auch elektronisch angefertigt werden.

Die Ministerin oder der Minister der Justiz wird erméichtigt, durch Rechtsverord-
nung nihere Regelungen zu treffen iiber

1. den Zeitpunkt, von dem an eine elektronische Anfertigung der Aufsichtsar-
beiten moglich ist, und

2. die Ausgestaltung der elektronischen Anfertigung der Aufsichtsarbeiten. “
c) Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden die Abs. 3 und 4.

Nach § 29 wird als § 29a eingefiigt:
»§ 292

(1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 5b Abs. 6 Satz 1 oder 2 des Deutschen
Richtergesetzes ist auf Antrag die Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit zu be-
willigen; § 62 Abs. 3 Satz 1 und § 63 Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes sowie § 8
Abs. 1 der Hessischen Mutterschutz- und Elternzeitverordnung vom 8. Dezember 2011
(GVBI. I S. 758), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 15. November 2021 (GVBI. S. 718),
finden keine Anwendung. In den Féllen des Satz 1

1. kann Teilzeitbeschéftigung

a) auch fiir einen Teil des Ausbildungszeitraums nach § 29 Abs. 1 Satz
1 und

b) nach Beginn des Vorbereitungsdienstes

in Anspruch genommen werden, in den Fillen des Buchst. b auch durch
Verldngerung einer bereits nach Buchst. a bewilligten Teilzeitbeschiftigung,

) Andert FFN 322-67
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@)

3)

4)

®)

2. erfolgt die Reduzierung des regelméBigen Dienstes um ein Fiinftel nach § 5b
Abs. 6 Satz 3 des Deutschen Richtergesetzes innerhalb der Ausbildungssta-
tionen nach § 29 Abs. 2 in der Ausbildung bei den Ausbildungsstellen und

3. verlangert sich die Dauer des Vorbereitungsdienstes um ein Viertel des Zeit-
raums, fiir den Teilzeitbeschiftigung bewilligt wurde, hochstens auf zwei-
einhalb Jahre.

In den Féllen des Satz 2 Nr. 1 kann die Teilzeitbeschéftigung nur zum Ersten eines
Monats aufgenommen werden. Der Verlidngerungszeitraum nach Satz 2 Nr. 3 ist
dergestalt auf volle Monate aufzurunden, dass sich eine gerade Anzahl von Monaten
ergibt. In dem Verlidngerungszeitraum kann der Vorbereitungsdienst nur in Teilzeit
abgeleistet werden.

Die Verlidngerung des Vorbereitungsdienstes nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 erfolgt nach
dem achten Monat der Ausbildungsstation nach § 29 Abs. 2 Nr. 4 im Rahmen einer
zusitzlichen Ausbildungsstation. Sie beinhaltet eine Ausbildung bei Ausbildungs-
stellen der Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 bis 4, deren Aufteilung
unter Beriicksichtigung des Ausbildungsstandes erfolgt. Wéhrend des Verlinge-
rungszeitraums erfolgt keine Zuweisung zu einer Arbeitsgemeinschaft. Im An-
schluss an die Verldngerung des Vorbereitungsdienstes ist der neunte Monat der
Ausbildungsstation nach § 29 Abs. 2 Nr. 4 zu absolvieren.

Die Teilzeitbeschéftigung ist auf Antrag in der Weise zu bewilligen, dass der Vor-
bereitungsdienst wiahrend vier Fiinftel des Zeitraums, fiir den die Teilzeitbeschéfti-
gung in Anspruch genommen wird, mit der regelmiBigen Dienstzeit abgeleistet
wird und wahrend des verbleibenden Fiinftels die Rechtsreferendarin oder der
Rechtsreferendar vollstindig vom Dienst freigestellt wird. Die Freistellung erfolgt
nach dem achten Monat der Ausbildungsstation nach § 29 Abs. 2 Nr. 4 und ohne
Zuweisung zu einer Ausbildungsstelle und Arbeitsgemeinschaft. Abs. 1 Satz 3 und
4 sowie Abs. 2 Satz 4 gelten entsprechend.

Die Teilzeitbeschiftigung kann auf Antrag vor Ablauf des Zeitraums, fiir den sie
bewilligt worden ist, beendet werden, wenn sie der Rechtsreferendarin oder dem
Rechtsreferendar nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht
entgegenstehen. Der Ubergang zu einer Vollzeitbeschiftigung kann nur zum Ersten
eines Monats erfolgen.

Antrige auf Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit nach Abs. 1 oder 3
oder auf Verlingerung der Teilzeitbeschéftigung sind schriftlich spéitestens einen
Monat vor dem beabsichtigten Beginn oder der beabsichtigten Fortsetzung der Teil-
zeitbeschéftigung zu stellen. Antrige auf vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschéf-
tigung nach Abs. 4 sind schriftlich spétestens einen Monat vor dem beabsichtigten
Ubergang zur Vollzeitbeschiftigung zu stellen. Nach dem siebten Monat der Aus-
bildungsstation nach § 29 Abs. 2 Nr. 4 sind Antrige nach Satz 1 oder 2 nicht mehr
zuléssig.

In § 47 Abs. 2 wird die Angabe ,,die §§ 15 bis 17 sowie § 20 Abs. 1 und Abs. 2 und § 23“
durch ,,§ 12 Abs. 2, §§ 15 bis 17, § 20 Abs. 1 und 2 sowie § 23“ ersetzt.

In § 48 Abs. 1 Satz 2 werden die Worter ,,gegen Ende der letzten Pflichtstation“ durch die
Angabe ,,im neunten Monat der Ausbildungsstation nach § 29 Abs. 2 Nr. 4“ ersetzt.

In § 52 Abs. 3 werden nach Satz 3 folgende Sitze eingefiigt:

»Fur den Erginzungsvorbereitungsdienst gilt § 29a Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 2 und 3
sowie Satz 4 und 5 entsprechend. Die Ableistung der Verlingerung des Ergdnzungsvorbe-
reitungsdienstes erfolgt im Anschluss an den nach Satz 2 bestimmten Zeitraum und bein-
haltet die Fortsetzung der Ausbildung bei der von der Préasidentin oder dem Prisidenten
des Justizpriifungsamtes bestimmten Ausbildungsstelle; § 29a Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
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chend. Der Antrag auf Ableistung des Erginzungsvorbereitungsdienstes in Teilzeit ist un-
verziiglich nach Bekanntgabe der Bestimmung des Ergdnzungsvorbereitungsdienstes nach
Satz 2 zu stellen. “

. Artikel 2%)
Anderung der Juristischen Ausbildungsordnung

Die Juristische Ausbildungsordnung vom 25. Oktober 2004 (GVBI. I S. 316), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 6. September 2019 (GVBI. S. 232), wird wie folgt geindert:

1. § 2 wird wie folgt geindert:

a)

b)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa)  Das Wort ,,Vordruckes“ wird durch ,,Antragsformulars® ersetzt.
bb)  Folgender Satz wird angefiigt:

»Die Antragstellung kann schriftlich oder elektronisch iiber das dafiir einge-
richtete Verwaltungsportal erfolgen. “

Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen:

1. eine beglaubigte Abschrift einer Geburtsurkunde der Bewerberin oder des
Bewerbers und gegebenenfalls der Eheurkunde oder Lebenspartnerschafts-
urkunde,

2. eine Kopie des Nachweises der Hochschulzugangsberechtigung fiir den Stu-

diengang Rechtswissenschaft,
eine Kopie des Studienbuches,

4. beglaubigte Abschriften der Bescheinigungen der Universitdtsbehorden {iber
die in § 9 Abs. 1 Nr. 2 des Juristenausbildungsgesetzes bezeichneten Lehr-
veranstaltungen und Leistungsnachweise,

5. eine beglaubigte Abschrift des Nachweises der bestandenen Zwischenprii-
fung,
6. Kopien der Bescheinigungen iiber die Teilnahme an den praktischen Studi-

enzeiten nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 des Juristenausbildungsgesetzes,

7. die Versicherung, dass die Bewerberin oder der Bewerber sich bisher bei
keinem anderen Priifungsamt gemeldet hat, oder die Angabe, wann und wo
dies geschehen ist,

8. ein eigenhindig geschriebener und unterschriebener Lebenslauf.

Im Falle einer elektronischen Antragstellung konnen die Unterlagen nach Satz 1
elektronisch {iber das Verwaltungsportal eingereicht werden; in diesem Fall miissen
die beglaubigten Abschriften nach Satz 1 Nr. 1, 4 und 5 unverziiglich nachgereicht
werden. Bei Zweifeln an der Echtheit kann das Vorlegen aller oder einzelner Nach-
weise im Original verlangt werden. “

2. § 10 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Abs. 1 werden nach dem Wort ,, Vorbereitungsdienst“ ein Komma und die Wor-
ter ,den Antrag auf Bewilligung, Verlingerung oder Beendigung der Ableistung
des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit oder auf Bewilligung des Erginzungsvorbe-
reitungsdienstes in Teilzeit“ eingefiigt.

Dem Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:

»Wihrend der Ausbildung in der Ausbildungsstation nach § 29a Abs. 2 des Juris-
tenausbildungsgesetzes nimmt die Présidentin oder der Prisident des Oberlandes-
gerichts die Zuweisung nach Satz 2 vor, im Falle einer Zuweisung zu einer Ausbil-
dungsstelle nach § 29 Abs. 2 Nr. 3 des Juristenausbildungsgesetzes im Einverneh-
men mit dem nach Abs. 3 Satz 2 zustindigen Regierungsprasidium. “

2 Andert FFN 322-124
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3. § 11 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

)

In Abs. 1 werden nach dem Wort , Einstellungstermin“ die Worter ,,schriftlich oder
elektronisch iiber das dafiir eingerichtete Verwaltungsportal® eingefiigt.

Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Das Wort ,,Vordrucks“ wird durch ,,Antragsformulars® ersetzt.
bb)  In Nr. 7 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
cc)  Als Nr. 8 und 9 werden angefiigt:
,»3. eine Erklarung iiber den Gesundheitszustand,

9. eine Erklirung, dass ein Fiihrungszeugnis zur Vorlage bei einer Behorde
nach § 30 Abs. 5 Satz 1 des Bundeszentralregistergesetzes bei der zustindi-
gen Meldebehdrde zur Vorlage bei der Présidentin oder dem Prisidenten des
Landgerichts beantragt wurde. “

Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
»(3) Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen:
1. ein Lebenslauf,

2. eine beglaubigte Abschrift der Geburtsurkunde und gegebenenfalls der
Eheurkunde, der Lebenspartnerschaftsurkunde, des Tenors des Scheidungs-
urteils oder des Beschlusses der Aufhebung der Lebenspartnerschaft sowie
der Geburtsurkunden der Kinder,

3. eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses iiber die erste Priifung oder die
erste juristische Staatspriifung,

4. ein Lichtbild,

5. gegebenenfalls eine Kopie der Bescheinigung tiber den Wehrdienst, Zivil-
dienst, freiwilligen Wehrdienst, Jugendfreiwilligendienst oder Bundesfrei-
willigendienst,

6. gegebenenfalls den Nachweis des aufenthaltsrechtlichen Status durch Vor-
lage einer Kopie der entsprechenden Seiten des Passes oder des Aufenthalts-
titels.

7. eine Meldebestitigung.

Im Falle einer elektronischen Antragstellung konnen die Unterlagen nach Satz 1
elektronisch iiber das Verwaltungsportal eingereicht werden; in diesem Fall miissen
die beglaubigten Abschriften nach Satz 1 Nr. 2 und 3 unverziiglich nachgereicht
werden. Das in Abs. 2 Nr. 9 genannte Fiihrungszeugnis muss der Prisidentin oder
dem Prasidenten des Landgerichts innerhalb der in Abs. 1 Satz 1 genannten Frist
vorliegen. Bei Zweifeln an der Echtheit kann das Vorlegen aller oder einzelner
Nachweise im Original verlangt werden. “

4. § 36 wird aufgehoben.

Artikel 3%

Anderung der Verordnung iiber die Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst und
die Gewahrung einer Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

Die Verordnung iiber die Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst und die Gewéhrung
einer Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare vom 30. November
2007 (GVBLI. I S. 829), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 6. September 2019 (GVBI. S. 232),
wird wie folgt gedndert:

1. In § 6 Abs. 3 wird nach Nr. 6 als Nr. 7 eingefiigt:

wl.

Richterinnen und Richter, die in der zusétzlichen Ausbildungsstation nach § 29a
Abs. 2 des Juristenausbildungsgesetzes als Ausbilderin oder Ausbilder titig sind, “

3 Andert FFN 322-129
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2. In § 8 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefiigt:

»Waihrend des Zeitraums des Vorbereitungsdienstes oder Ergénzungsvorbereitungsdiens-
tes in Teilzeit nach § 29a oder § 52 Abs. 3 Satz 4 und 5 des Juristenausbildungsgesetzes
wird die nach Satz 1 gewéhrte Unterhaltsbeihilfe um ein Fiinftel gekiirzt.“

3. § 13 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 4
Zustandigkeitsvorbehalt

Soweit durch Art. 2 die Juristische Ausbildungsordnung geidndert wird, bleibt die Befugnis der
Landesregierung, die Verordnung kiinftig zu dndern oder aufzuheben, unberiihrt. Soweit durch
Art. 3 die Verordnung iiber die Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst und die Gewah-
rung einer Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare gedndert wird,
bleibt die Befugnis der Ministerin oder des Ministers der Justiz, die Verordnung kiinftig zu dndern
oder aufzuheben, unberiihrt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Abweichend hiervon tritt Art. 3 Nr. 2 am Tag
nach der Verkiindung in Kraft.
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Begriindung

Allgemeiner Teil

L. Ziel der Regelungen

Durch das Gesetz zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und weiterer Vorschriften vom
25. Juni 2021 (BGBI. I S. 2154, 2172) wurden folgende Vorschriften zur Juristenausbildung im
Deutschen Richtergesetz (DRiG) geédndert:

In § 5a Abs. 2 Satz 3 DRiG wurde eingefiigt, dass die Vermittlung der Pflichtfacher im Studium
auch in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-
Diktatur erfolgt. In § 5a Abs. 3 Satz 1 DRiG wurde eingefiigt, dass die Inhalte des Studiums die
ethischen Grundlagen des Rechts beriicksichtigen und die Fahigkeit zur kritischen Reflektion des
Rechts fordern.

§ 5b DRiG wurde ein neuer Abs. 6 angefiigt, wonach ab dem 1. Januar 2023 auf Antrag unter
bestimmten Voraussetzungen ein Vorbereitungsdienst in Teilzeit anzubieten ist.

§ 5d Abs. 6 DRiG wurde ein neuer Satz 2 angefiigt, wonach Landesrecht auch bestimmen kann,
dass in den staatlichen Priifungen (staatliche Pflichtfachpriifung und zweite juristische Staatsprii-
fung) schriftliche Leistungen elektronisch erbracht werden diirfen.

Des Weiteren erfordern Vorgaben im Onlinezugangsgesetzes (OZG) und im Hessischen E-
Government-Gesetzes (HEGovG) ab dem 1. Januar 2023 bestimmte Verwaltungsleistungen elekt-
ronisch anzubieten.

Diese Vorgaben sind im Rahmen der Gesetzgebungskompetenz des Landes im Juristenausbil-
dungsgesetz (JAG) und in den auf dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen umzusetzen
und so auszugestalten, dass sie sich in die bestehende Struktur der Juristenausbildung in Hessen
einfiigen sowie den Wiinschen und Bediirfnissen der Studierenden sowie Rechtsreferendarinnen
und Rechtsreferendare weitgehend entgegenkommen und zugleich den hohen Standard der Aus-
bildung und der Staatspriifungen sichern.

1I. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs

Die im DRIiG neu eingefiigten Aussagen zu zusétzlichen Inhalten des Studiums werden zur Klar-
stellung im JAG im Wesentlichen inhaltsgleich nachgezeichnet.

Von der Landerdffnungsklausel in § 5d Abs. 6 Satz 2 DRiG wird im JAG Gebrauch gemacht, um
eine gesetzliche Grundlage dafiir zu schaffen, dass kiinftig Aufsichtsarbeiten in den Staatspriifun-
gen auch elektronisch angefertigt werden konnen.

Die bundesgesetzliche Vorgabe, die Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit mit einer
Reduktion der Dienstzeit um 20 Prozent zu ermdglichen, wird im JAG mdglichst flexibel umge-
setzt.

Es wird die Moglichkeit erdffnet, eine Teilzeitbeschiftigung auch nur fiir einen Teil des Vorbe-
reitungsdienstes, ggf. auch nach Beginn, in Anspruch zu nehmen.

Zudem wird neben der Verlangerung des Vorbereitungsdienstes vor den Aufsichtsarbeiten die
Option geschaffen, eine Teilzeitbeschéftigung im sog. Blockmodell zu wihlen.

Aufgrund der bundesrechtlichen Vorgabe ist die Dauer des Vorbereitungsdienstes entsprechend
der Verkiirzung zu verlidngern, um den Anforderungen einer qualitativ hochwertigen Ausbildung
gerecht zu werden.

Es wird durch Anderungen der Juristischen Ausbildungsordnung (JAO) die Moglichkeit erdffnet,
Antrige auf Zulassung zur staatlichen Pflichtfachpriifung und auf Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst auch elektronisch iiber ein dafiir eingerichtetes Verwaltungsportal zu stellen.

Besonderer Teil
Zu Art. 1 (Anderung des Juristenausbildungsgesetzes)

ZuNr.1(§ 6 Abs. 1)

Die in § 5a Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 DRiG neu eingefiigten Aussagen, dass die Vermittlung
der Pflichtfacher im Studium auch in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht
und dem Unrecht der SED-Diktatur erfolgt und die Inhalte des Studiums die ethischen Grundlagen
des Rechts beriicksichtigen und die Fahigkeit zur kritischen Reflektion des Rechts férdern, werden
zur Klarstellung im Wesentlichen inhaltsgleich dem § 6 Abs. 1 angefiigt.

Es handelt sich um ein wichtiges Signal, die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht und dem
Unrecht der SED-Diktatur sowie die kritische Reflektion des Rechts stirker als bisher zum
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Gegenstand der Juristenausbildung im rechtswissenschaftlichen Studium zu machen. Die Vermitt-
lung dieser Lehrinhalte wird unter Beachtung ihrer Autonomie den Universititen iiberlassen.
GemiB § 5 Abs. 2 DRIG findet - angeglichen an die Inhalte des Studiums - eine entsprechende,
bereits in der Praxis durch Arbeitstagungen und Fallbearbeitungen gelebte Auseinandersetzung
auch im Vorbereitungsdienst statt.

ZuNr. 2 (§12)

Zu Buchst. a (Abs. 1)

§ 12 Abs. 1 Satz 2 wird durch einen Austausch des Begriffs , Priifungsarbeiten” redaktionell an
die ansonsten verwendete Begrifflichkeit der ,, Aufsichtsarbeiten angepasst. Mangels Regelungs-
bediirfnisses wird die bisherige Formulierung ,,soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen
etwas anderes ergibt“ aufgehoben.

Zu Buchst. b (Abs. 2)

Durch den neuen Abs. 2 in § 12 wird auf der Grundlage der neuen Lander6ffnungsklausel in
§ 5d Abs. 6 Satz 2 DRIG auf Landesebene die Moglichkeit geschaffen, in der staatlichen Pflicht-
fachpriifung und durch die Aufnahme einer entsprechenden Bezugnahme in § 47 Abs. 2 (vgl. Art.
1 Nr. 4) auch in der zweiten juristischen Staatspriifung Aufsichtsarbeiten nach MaBgabe der in
einer Rechtsverordnung nach Abs. 2 Satz 2 niher zu regelnden Ausgestaltung optional zur hand-
schriftlichen Anfertigung auch elektronisch anzufertigen. Das stellt den notwendigen ersten
Schritt dar, um perspektivisch nicht nur die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten, sondern auch die
Korrektur der Aufsichtsarbeiten in elektronischer Form zu ermdglichen. Ausgehend davon, dass
die Herstellung der tatsichlichen und organisatorischen Voraussetzungen fiir die Anfertigung der
Aufsichtsarbeiten in elektronischer Form von verschiedenen Faktoren (wie u.a. der Bereitstellung
von Haushaltsmitteln, der vorherigen Durchfiihrung eines Ausschreibungsverfahrens beziiglich
einzubeziehender IT-Unternehmen und der rdumlichen Ausstattung) abhingig ist, sollen der Zeit-
punkt und die konkrete Ausgestaltung der elektronischen Anfertigung durch die Ministerin der
Justiz bzw. den Minister der Justiz durch eine entsprechende Rechtsverordnung geregelt werden.
Von der Verordnungsermichtigung kann Gebrauch gemacht werden, wenn das Vorliegen der
Voraussetzungen fiir eine elektronische Anfertigung sicher gewéhrleistet ist. Das wird voraus-
sichtlich zunéchst in einem ersten Schritt nur hinsichtlich der zweiten juristischen Staatspriifung
der Fall sein. Fiir die staatliche Pflichtfachpriifung hingt die Durchfiihrbarkeit noch von weiteren
Faktoren ab, wie etwa zusétzliche Anforderungen an Logistik und Raumbedarf wegen der deutlich
groBeren Anzahl an Priiflingen in einem Durchgang und die Herstellung von Kompatibilitdt mit
der Durchfiihrung der bisher tiberwiegend handschriftlich anzufertigenden Aufsichtsarbeiten der
Hochschulpriifungen (Zwischenpriifung, Schwerpunktbereichspriifung), was absehbar noch 14n-
gere Zeit in Anspruch nehmen wird.

Zu Nr. 3 (§ 29a)

Zu Abs. 1

In § 29a Abs. 1 Satz 1 werden unter Bezugnahme auf § 5b Abs. 6 Satz 1 und 2 DRIG in der ab
dem 1. Januar 2023 geltenden Fassung die Voraussetzungen geregelt, unter denen auf Antrag das
Ableisten des juristischen Vorbereitungsdienstes in Teilzeit (Teilzeitbeschiftigung) zu bewilligen
ist. Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht demnach ein Rechtsanspruch auf Ableistung des
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit in dem vorgegebenen Rahmen.

Einerseits ermoglicht die Regelung solchen Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren, die
aufgrund besonderer Lebenssituationen an dem vollen Einsatz im Vorbereitungsdienst gehindert
sind, in der Priifungsvorbereitungszeit mehr zeitliche Freirdume zur selbststindigen Vertiefung
und Erweiterung ihrer Kenntnisse. Andererseits schrinkt sie mit der sich an § 5b Abs. 6 Satz 1
und 2 DRIG orientierenden Eingrenzung des berechtigten Personenkreises die Gefahr eines etwa-
igen Missbrauchs des Teilzeitmodells ein.

Die Mdoglichkeit zur Teilzeitbeschéftigung ist dementsprechend zum einen in Fillen der tatsdch-
lichen Betreuung oder Pflege von mindestens eines Kindes unter 18 Jahren (§ 5b Abs. 6 Satz 1
Nr. 1 DRiG) oder eines laut drztlichen Gutachtens pflegebediirftigen Ehegattens, Lebenspartners
oder in gerader Linie Verwandten (§ 5b Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 DRiG) eroffnet. Die Mdglichkeit,
sich neben der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften und der Einzelausbildung dem Selbststudium
in ausreichendem MaBe widmen zu konnen, ist bei diesem Personenkreis wegen der oftmals zeit-
intensiven Beteiligung an der Betreuung und Pflege von Kindern oder anderer naher Angehoriger
nicht oder nur eingeschrankt gegeben. Die Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit kann
dem durch eine Verringerung der Dienstzeit und Schaffung von zeitlichen Freirdumen begegnen
und dadurch zu einer besseren Vereinbarkeit von qualitativ hochwertiger Ausbildung im Vorbe-
reitungsdienst und Unterstiitzung naher Angehdriger beitragen.

Zum anderen besteht die Moglichkeit zur Teilzeitbeschiftigung bei Vorliegen besonderer person-
licher Griinde i.S.v. § 5b Abs. 6 Satz 2 DRiG, die in Art und Umfang mit den in den § 5b Abs.
6 Satz 1 DRIG genannten Griinden vergleichbar sind und eine besondere Hirte darstellen. Denk-
bar sind etwa Hértefallkonstellationen, in denen aufgrund einer Erkrankung seelische, geistige,
korperliche oder Sinnesbeeintrichtigungen gegeben sind. Davon erfasst sind insbesondere Perso-
nen mit einer Schwerbehinderung oder diesen nach § 2 Abs. 3 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
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gleichgestellten Personen, wenn die Teilzeitbeschiftigung wegen Art und Schwere der Behinde-
rung notwendig ist (vgl. § 164 Abs. 5 Satz 3 1. Halbsatz Neuntes Buch Sozialgesetzbuch), weil
sich diese Personen andernfalls der Ausbildung nicht mit vollem Einsatz ihrer Arbeitskraft wid-
men konnen.

Ausgehend von dem in § 5b Abs. 6 DRiG bundesrechtlich vorgegebenen Teilzeitmodell wird in
§ 29a Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz zur Klarstellung die Anwendbarkeit damit nicht vereinbarer
dienstrechtlicher Vorschriften ausdriicklich ausgeschlossen. Dies betrifft zunachst § 62 Abs. 3
Satz 1 Hessisches Beamtengesetz (HBG), wonach die zustindige Dienstbehdrde nachtriglich die
Dauer der Teilzeitbeschiftigung oder den Umfang der zu leistenden Arbeit aus zwingenden dienst-
lichen Griinden erhohen kann. Eine derartige nachtragliche Abanderungsmdglichkeit durch den
Dienstherrn widerspricht der bindenden bundesgesetzlichen Vorgabe, dass bei Zugehorigkeit zum
berechtigten Personenkreis ein Rechtsanspruch auf Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teil-
zeitbeschéftigung fiir die gesamte bzw. beantragte Dauer mit einer Reduzierung des regelméBigen
Dienstes um ein Fiinftel besteht. Des Weiteren kann auch § 63 Abs. 2 HBG, der fiir Beamtinnen
und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst die weitergehende Moglichkeit der Bewilligung
einer Teilzeitbeschiftigung mit mindestens der Hilfte der Arbeitszeit erdffnet, keine Anwendung
finden, weil damit das bundesgesetzlich vorgegebene MaB der Reduzierung des regelméifBigen
Dienstes um ein Fiinftel {iberschritten wiirde. Ebenso wenig bleibt fiir die Bewilligung einer Teil-
zeitbeschaftigung wihrend einer im Vorbereitungsdienst eingelegten Elternzeit i.S.v. § 8 Abs. 1
Hessische Mutterschutz- und Elternzeitverordnung Raum. Der Bewilligung von Teilzeitbeschaf-
tigung wéhrend einer Elternzeit im Vorbereitungsdienst wiirden stets dienstliche Griinde entge-
genstehen; fiir eine reduzierte Ausbildung in diesem Zeitraum wire kein Ausgleich in Form einer
spateren Verldngerung vorgesehen und moglich, was eine Versaumung unverzichtbarer Ausbil-
dungsinhalte zur Folge hitte.

§ 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a und b bestimmen, dass die Teilzeitbeschiftigung nicht aus-
schlieflich vor Beginn des Vorbereitungsdienstes (zusammen mit dem Antrag auf Aufnahme in
den Vorbereitungsdienst nach § 26 Abs. 1 Satz 1) und fiir die gesamte Dauer des Vorbereitungs-
dienstes, sondern auch nur fiir den Umfang eines Teils des Ausbildungszeitraums nach § 29 Abs.
1 Satz 1 (§ 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a) und nach Beginn des Vorbereitungsdienstes (§ 29a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b) beantragt werden kann und entsprechend zu bewilligen ist.

Es wird klargestellt, dass die Bewilligung der Teilzeitbeschéftigung nach Beginn des Vorberei-
tungsdienstes auch durch eine Verldngerung einer vorausgehend bewilligten Teilzeitbeschéaftigung
im Vorbereitungsdienst erfolgen kann.

Durch die Wahlmoglichkeit einer Antragstellung vor Beginn oder wéhrend des Vorbereitungs-
dienstes, die Wahlmoglichkeit zwischen der Ableistung des gesamten oder nur Teilen des Vorbe-
reitungsdienstes in Teilzeit sowie die Mdglichkeit der Verldngerung von zunichst nur auf einen
Teil des Vorbereitungsdienstes beschrankter Teilzeitbeschéftigung wird den betroffenen Rechts-
referendarinnen und Rechtsreferendaren ein grofier Ausgestaltungsspielraum eingerdumt, um
durch moglichst hohe Flexibilitit eine weitgehende Vereinbarkeit zwischen der jeweiligen per-
sonlichen Situation und den Anforderungen des Vorbereitungsdienstes erzielen zu konnen.

§ 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 setzt die Reduzierung des regelmifBigen Dienstes entsprechend der
bundesrechtlichen Vorgabe in § 5b Abs. 6 Satz 3 DRiG auf ein Fiinftel fest. Da der Vorberei-
tungsdienst keine Arbeitszeiten mit einer bestimmten Anzahl von wochentlich abzuleistenden
Stunden kennt, wird wie in § 5b Abs. 6 Satz 3 DRiG mit dem ,,regelmiBigen Dienst“ als Bezugs-
punkt der Reduzierung die Begrifflichkeit des fiir Berufsrichterinnen und Berufsrichter geltenden
§ 48a Abs. 1 DRiG verwendet.

Durch die ausdriickliche Bezugnahme auf die Ausbildung bei den Ausbildungsstellen beschrankt
sich die Reduzierung des regelméBigen Dienstes innerhalb der Ausbildungsstationen nach § 29
Abs. 2 auf die Einzelausbildung, wéahrend umgekehrt die Verpflichtung zur Teilnahme an den
Arbeitsgemeinschaften uneingeschrankt fortbesteht. Die Verpflichtung zur uneingeschrinkten
Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften tragt aufgrund der dadurch bedingten durchgehenden
Kontakthaltung zu den anderen Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren sowie der konti-
nuierlich aufeinander aufbauenden Vermittlung des Unterrichtsstoffs zu einer qualitativ hochwer-
tigen Ausbildung bei. Die ungekiirzte Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften wird im weiteren
Verlauf des Vorbereitungsdienstes dadurch ausgeglichen, dass wahrend des Verldngerungszeit-
raums nach § 29a Abs. 1 Nr. 3 keine Zuweisung zu einer Arbeitsgemeinschaft erfolgt.

§ 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bestimmt, dass sich die Dauer des Vorbereitungsdienstes um ein Viertel
des Zeitraums, fiir den Teilzeitbeschéftigung bewilligt wurde, auf eine Hochstdauer von zweiein-
halb Jahren verlingert. Dies folgt daraus, dass die in § 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 festgeschriebene
Reduzierung um ein Fiinftel des regelmiBigen Dienstes einem Teilzeitanteil von 80 Prozent ent-
spricht und im Falle der Teilzeitbeschaftigung wahrend des gesamten Vorbereitungsdienstes zu
einer Verlidngerung der Ausbildungszeit im Referendariat auf zweieinhalb Jahre fiihrt. Die in
§ 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 vorgesehene Verldngerung um ein Viertel entspricht wiederum dem
Umfang, um den die regelméBige Dienstzeit ermaBigt wird, da auch der Verlingerungszeitraum
gemihB § 29a Abs. 1 Satz 5 in Teilzeitbeschiftigung (d.h. im Umfang von 80 Prozent des regel-
méBigen Dienstes) abzuleisten ist.
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Die Verlidngerung des Vorbereitungsdienstes gewdhrleistet, dass auch bei einer Teilzeitbeschéfti-
gung im Ergebnis derselbe Ausbildungsumfang wie bei einer Ableistung des Vorbereitungsdiens-
tes in Vollzeit absolviert wird und dadurch eine entsprechend hohe Ausbildungsqualitit erreicht
werden kann. Die Verlingerung tragt dabei der Intention des Bundesgesetzgebers Rechnung, dass
der Vorbereitungsdienst in Teilzeit inhaltlich kein reduzierter Vorbereitungsdienst, sondern nur
ein in Teilen anders organisierter Dienst sein soll (vgl. BT-Drucksache 19/26828 S. 187).

Davon unberiihrt bleibt die zusétzliche Moglichkeit der Verldngerung einzelner Ausbildungssta-
tionen gemif § 30 Abs. 2, soweit die in dieser Vorschrift in Bezug genommenen ,,auBergewohn-
lichen Umstinde“ auf anderen oder veridnderten Tatsachen beruhen als jene, die bereits einen
Anspruch auf Gewéhrung von Teilzeitbeschéftigung begriinden.

Zur Gewihrleistung der rechtzeitigen Planbarkeit und der damit einhergehenden Sicherstellung
eines geordneten Ablaufs des Vorbereitungsdienstes bestimmt § 29a Abs. 2 Satz 3, dass die Teil-
zeitbeschéftigung nur zum Ersten eines Monats aufgenommen werden kann. Die Aufrundung des
Verlingerungszeitraums auf eine gerade Anzahl von Monaten nach § 29a Abs. 1 Satz 4 ist aus
organisatorischen Griinden erforderlich, weil in Hessen nur alle zwei Monate Aufsichtsarbeiten
angefertigt werden.

§ 29a Abs. 1 Satz 5 stellt klar, dass im Verldngerungszeitraum korrespondierend mit der Redu-
zierung des regelmifigen Dienstes in den Ausbildungsstationen um ein Fiinftel der Vorberei-
tungsdienst nur in Teilzeitbeschiftigung, also ebenfalls mit einer Reduzierung des regelméBigen
Dienstes um ein Fiinftel, abgeleistet werden kann, weil andernfalls im Ergebnis eine Uberkom-
pensation eintreten wiirde.

Zu Abs. 2

Die Ausgestaltung der Verlidngerung des Vorbereitungsdienstes durch Ableistung einer zusitzli-
chen Ausbildungsstation nach dem achten Monat der letzten Pflichtstation entspricht dem vom
Bundesgesetzgeber als gut geeignet befundenen Modell, die Lange der Pflichtstationen zunéchst
unverdndert sowie den teilzeitbeschiftigen Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren die
Arbeitsgemeinschaften moglichst mit der Einstellungskohorte absolvieren zu lassen und erst im
Anschluss den sechsmonatigen Verlidngerungszeitraum ,,in angemessener Weise“ auf bereits in
Teilzeit durchlaufene Pflichtstationen zu verteilen (vgl. BT-Drucksache 19/26828, S. 187).

Der in § 29a Abs. 2 Satz 1 vorgesehene Beginn des Verldngerungszeitraums nach dem achten
Monat der Ausbildungsstation nach § 29 Abs. 2 Nr. 4 (Rechtsanwaltsstation) folgt daraus, dass
die Verlangerung mdéglichst nach der Absolvierung der (in ihrer Linge unverdndert belassenen)
Pflichtstationen erfolgen soll, nach den bundesgesetzlichen Vorgaben eine Verteilung des Verlin-
gerungszeitraums nur auf Pflichtstationen, d.h. Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 bis
4, erfolgen darf und die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten in der zweiten juristischen Staatsprii-
fung nach § 48 Abs. 1 Satz 2, zu deren Vorbereitung der Verlingerungszeitraum vorrangig
genutzt werden soll, bereits im neunten Monat der Rechtsanwaltsstation ansteht. Durch die kor-
respondierende Bestimmung in § 29a Abs. 2 Satz 4 soll gewahrleistet werden, dass die Ausbildung
wahrend des verbleibenden neunten Monats der Rechtsanwaltsstation wie bei Rechtsreferendarin-
nen und Rechtsreferendaren, die ihren Vorbereitungsdienst in Vollzeit ableisten, bei der fiir diese
Station zugewiesenen Ausbildungsstelle absolviert wird und in ihm die nach § 48 Abs. 1 Satz 2
vorgesehene Anfertigung der Aufsichtsarbeiten erfolgt.

Die in § 29a Abs. 2 Satz 2 ndher geregelte Ausgestaltung der Verldngerung des Vorbereitungs-
dienstes nach § 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 orientiert sich an der bundesgesetzlichen Vorgabe des §
5b Abs. 6 Satz 5 DRIG, nach der die verldngerte Ausbildungszeit in angemessener Weise auf die
Pflichtstationen zu verteilen ist. Ausgehend davon, dass auch der Bundesgesetzgeber bewusst auf
die Vorgabe einer gleichmiBigen Verteilung des Verlangerungszeitraums auf alle Stationen mit
einer Teilzeitbeschiftigung verzichtet und lediglich eine Verteilung in angemessener Weise ge-
fordert hat, richtet sich die Verteilung des Verlingerungszeitraums zum Zwecke einer mdglichst
hohen Ausbildungsqualitit nach dem jeweiligen Ausbildungsstand und damit nach den individu-
ellen Ausbildungsbediirfnissen der jeweiligen Rechtsreferendarin bzw. des jeweiligen Rechtsre-
ferendars. Durch die Ausbildung in einer bzw. (sukzessive) mehrerer der in § 29 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 bis 4 aufgefiihrten Ausbildungsstellen wahrend des Verlingerungszeitraums soll ein Aus-
gleich zu der reduzierten Einzelausbildung wihrend der Teilzeitbeschaftigung in der jeweiligen
Pflichtstation geschaffen werden. Die Verteilung des Verlidngerungszeitraums soll sich daher
maBgeblich daran orientieren, in welcher bzw. welchen Pflichtstation(en) und in welchem Um-
fang eine Reduzierung der Einzelausbildung konkret zu einem individuellen Nachholbedarf
gefiihrt hat. Die Zuweisung zu einer der in § 29 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 aufgefiihrten Pflicht-
stationen wihrend des Verldngerungszeitraums setzt demnach voraus, dass die jeweilige Pflicht-
station zuvor entsprechend in Teilzeit abgeleistet worden ist. Im Sinne einer sachgerechten Pra-
xisausbildung erscheint es vorzugswiirdig, wihrend des Verliangerungszeitraums nicht schema-
tisch fiir einen sehr kurzen Zeitraum zu jeder der in der Einzelausbildung gekiirzten Pflichtstati-
onen eine Zuweisung vorzunehmen.

Die in den zusitzlichen Ausbildungsstationen erbrachten Leistungen und wahrgenommen Aufga-
ben sind gemiB § 18 JAO wie in den Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 5 in
einem Ausbildungsnachweis aufzufiihren und der Ausbildungserfolg mit einer der in § 15 festge-
legten Note und Punktzahlen zu bewerten.
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Da bei einer Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit eine uneingeschriankte Teilnahme
an Arbeitsgemeinschaften erfolgt, stellt § 29a Abs. 2 Satz 3 klar, dass wahrend des Verlinge-
rungszeitraums keine Teilnahmeverpflichtung an Arbeitsgemeinschaften besteht, folglich auch
keine Zuweisung erfolgt.

Zu Abs. 3

§ 29a Abs. 3 eroffnet mit dem Blockmodell eine alternative Moglichkeit zur Ausgestaltung der
Teilzeitbeschéftigung, die das Modell nach Abs. 1 insgesamt ersetzt, was einen Wechsel und eine
Kombination beider Modelle ausschlieft.

In diesem Blockmodell wird nach § 29a Abs. 3 Satz 1 der Vorbereitungsdienst von Beginn an
wihrend der Einzelausbildung und der Ausbildung in den Arbeitsgemeinschaften mit der regel-
méBigen Dienstzeit abgeleistet. Nach dem achten Monat der Rechtsanwaltsstation erfolgt die Re-
duzierung in Form einer vollstdndigen Freistellung vom Dienst. Ungeachtet dieser von Abs. 1
abweichenden Ausgestaltung gilt, wie bereits die Formulierung ,,Die Teilzeitbeschiftigung ist auf
Antrag in der Weise zu bewilligen...“ zum Ausdruck bringt, auch im Blockmodell die Ableistung
des Vorbereitungsdienstes im gesamten Zeitraum, also sowohl wihrend der Ausbildungsstationen
mit regelmiBiger Dienstzeit als auch wahrend des Freistellungszeitraums, als Teilzeitbeschéfti-
gung mit entsprechenden Auswirkungen auf die Hohe der Beziige bzw. der Unterhaltsbeihilfe
(vgl. Begriindung zu Art. 3 Nr. 1).

Das Blockmodell bietet insbesondere Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren, die auf-
grund der Pflege und Betreuung von Angehorigen oder aus anderen personlichen Griinden zwar
in vollem Umfang die Pflichtaufgaben in der Einzelausbildung erfiillen und die Teilnahme an den
Arbeitsgemeinschaften sicherstellen kénnen, denen aber aufgrund ihrer besonderen personlichen
Situation die hinreichende Zeit fiir eine eigenstindige Vertiefung und Erweiterung ihrer Kennt-
nisse im Wege des Selbststudiums fehlt, die Moglichkeit, sich durch eine Freistellung von bis zu
sechs Monaten ungehindert auf die nachfolgenden Aufsichtsarbeiten vorbereiten zu kénnen.

Nach § 29a Abs. 3 Satz 2 erfolgt die Freistellung nach dem achten Monat der Rechtsanwaltssta-
tion. Da sowohl die vorausgehende Einzelausbildung in den Pflichtstationen als auch die Ausbil-
dung in der Arbeitsgemeinschaft mit der regelmiBigen Dienstzeit abgeleistet wird, bedarf es wih-
rend der Freistellung keiner Zuweisung zu einer Ausbildungsstelle und Arbeitsgemeinschaft.
Durch die in § 29a Abs. 3 Satz 3 enthaltene Bezugnahme auf § 29a Abs. 1 Satz 3 und 4 wird
klargestellt, dass die Teilzeitbeschiftigung im Blockmodell erst zum Ersten eines Monats aufge-
nommen werden kann und eine Aufrundung des Freistellungsraums auf eine gerade Anzahl von
Monaten erfolgt, letzteres weil in Hessen nur alle zwei Monate Aufsichtsarbeiten angefertigt wer-
den.

Die Bezugnahme auf § 29a Abs. 2 Satz 4 stellt klar, dass im Anschluss an die Freistellung der
neunte Monat der Rechtsanwaltsstation zu absolvieren ist. In diesem Zeitraum erfolgt, erneut in
regelméBiger Dienstzeit, die Fortsetzung der Ausbildung bei der zugewiesenen Ausbildungsstelle
und, wie bei den vollzeitbeschiftigten Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren, welche
sich ebenfalls im neunten Monat der Rechtsanwaltsstation befinden, die Anfertigung der Auf-
sichtsarbeiten nach § 48 Absatz 1 Satz 2

Zu Abs. 4

Nach § 29a Abs. 4 Satz 1 ist die Moglichkeit gegeben, einen Ubergang von einer bereits bewil-
ligten Teilzeitbeschéftigung zur Vollzeitbeschiftigung zu beantragen. Die Bewilligung ist dabei
(wie in § 62 Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz HBG) davon abhingig, dass der teilzeitbeschiftigten
Rechtsreferendarin bzw. dem teilzeitbeschéftigten Rechtsreferendar aufgrund einer Anderung der
personlichen Situation die Teilzeitbeschéftigung nicht mehr zugemutet werden kann und dienstli-
che Belange einem Ubergang nicht entgegenstehen.

Zur Gewdhrleistung der rechtzeitigen Planbarkeit und der damit einhergehenden Sicherstellung
eines geordneten Ablaufs des Vorbereitungsdienstes bestimmt § 29a Abs. 4 Satz 2, dass der Uber-
gang zu einer Vollzeitbeschéftigung nur zum Ersten eines Monats erfolgen kann.

Zu Abs. 5

Mit § 29a Abs. 5 Satz 1 wird bestimmt, dass sowohl der Antrag auf Ableistung als auch Verlin-
gerung der Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit nach § 29a Abs. 1 oder 3 schriftlich
spatestens einen Monat vor dem beabsichtigten Beginn bzw. der Fortsetzung der Teilzeitbeschaf-
tigung zu stellen sind. Der Antrag kann mit dem Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst
verbunden oder gesondert nach Beginn des Vorbereitungsdienstes gestellt werden. § 29a Abs. 5
Satz 2 stellt klar, dass Antrdge auf vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschéftigung schriftlich
spatestens einen Monat vor dem beabsichtigten Ubergang von der Teilzeitbeschiftigung zur Voll-
zeitbeschéftigung zu stellen sind.

Die Frist zur Antragstellung von spitestens einem Monat vor dem beabsichtigten Beginn der
Teilzeitbeschiftigung bzw. vor dem beabsichtigten Ubergang zur Vollzeltbeschaftlgung dient je-
weils der rechtzeitigen Planbarkeit und der damit einhergehenden Sicherstellung eines geordneten
Ablaufs des Vorbereitungsdienstes in Teil- bzw. Vollzeit.
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Die in § 29a Abs. 5 Satz 3 enthaltene Fristsetzung bis spatestens zum Ende des siebten Monats
der Ausbildungsstation nach § 29 Abs. 2 Nr. 4 beruht auf organisatorischen Griinden, die darin
liegen, dass sowohl der Verldngerungszeitraum nach § 29a Abs. 2 als auch der Freistellungszeit-
raum nach § 29a Abs. 3 am Ende des achten Monats der Ausbildungsstation beginnen und zuvor
feststehen muss, ob und ggf. in welchem Umfang eine Teilzeitbeschiftigung in Anspruch genom-
men wird.

Zu Nr. 4 (§ 47 Abs. 2)

In § 47 Abs. 2 wird als Folgeanpassung die Aufzihlung der Vorschriften iiber die staatliche
Pflichtpriifung, die in der zweiten juristischen Staatspriifung anwendbar sind, um den neuen § 12
Abs. 2 (Moglichkeit der elektronischen Anfertigung der Aufsichtsarbeiten) erweitert.

ZuNr. 5 (§ 48 Abs. 1)

In § 48 Abs. 1 Satz 2 wird der Zeitpunkt der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten in der zweiten
juristischen Staatspriifung dahingehend prizisiert, dass die Anfertigung im neunten Monat der
letzten Pflichtstation im Vorbereitungsdienst (Rechtsanwaltsstation) erfolgt, was auch der bishe-
rigen Verwaltungspraxis entspricht. Damit wird zugleich im Zusammenspiel mit dem neuen § 29a
Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 3 klargestellt, dass auch bei einer Ableistung des Vorbereitungs-
dienstes in Teilzeit die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten zu diesem Zeitpunkt erfolgt.

Zu Nr. 6 (§ 52 Abs. 3)

Die in § 52 Abs. 3 nach Satz 3 neu eingefiigten Sétze bestimmen, dass auch ein im Falle des
erstmaligen Nichtbestehens der zweiten juristischen Staatspriifung angeordneter Ergdnzungsvor-
bereitungsdienst in Teilzeit absolviert werden kann und welche Modalititen insoweit gelten.
Nach dem neuen Satz 4 gelten insoweit iiber eine entsprechende Verweisung die Regelungen in §
29a Abs. 1 Satz 1 (Anspruch auf Teilzeitbeschéftigung bei Vorliegen der Voraussetzungen), Satz
2 Nr. 2 (Reduzierung des regelmiBigen Dienstes um ein Fiinftel in der Ausbildung bei der Aus-
bildungsstelle) und Nr. 3 (Verliangerung um ein Viertel), Satz 4 (Aufrundung der Verlingerung
auf gerade Monatszahl) und Satz 5 (Ausschluss der Vollzeitbeschéftigung im Verldngerungszeit-
raum) entsprechend. Ausgenommen sind aufgrund der Besonderheiten des Ergénzungsvorberei-
tungsdienstes § 29a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (Moglichkeit der Inanspruchnahme nur fiir einen Teil des
Zeitraums und nach Beginn), § 29a Abs. 3 (Blockzeitmodell) und § 29a Abs. 4 (Ubergang von
Teilzeit zu Vollzeit).

Im neuen Satz 5 wird bestimmt, dass die Verldngerung sich unmittelbar an den von der Présidentin
oder dem Présidenten des Justizpriifungsamts bestimmten Zeitraum des Erginzungsvorbereitungs-
dienstes anschliefit und bei der gleichen Ausbildungsstelle erfolgt. Durch die Verweisung auf §
29a Abs. 2 Satz 3 wird klargestellt, dass im Verlingerungszeitraum keine Zuweisung an eine
Arbeitsgemeinschaft erfolgt.

Im neuen Satz 6 wird bestimmt, dass der Antrag unverziiglich nach Bekanntgabe der Bestimmung
des Ergidnzungsvorbereitungsdienstes zu stellen ist, weil die betroffenen Rechtsreferendarinnen
und Rechtsreferendare erst durch die Bekanntgabe der Bestimmung Kenntnis von der Verpflich-
tung zur Ableistung eines Ergénzungsvorbereitungsdienstes erlangen.

Zu Artikel 2 (Anderung der Juristischen Ausbildungsordnung)

ZuNr.1(§2)

Aufgrund der Vorgaben in § 1 OZG und § 3 Abs. 4 HEGoVG miissen ab dem 1. Januar 2023
grundsitzlich Verwaltungsleistungen auch elektronisch iiber ein Verwaltungsportal angeboten
werden. Dazu zdhlt auch die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachpriifung.

Zu Buchst. a (Abs. 1)

Um die Offnung der Antragstellung fiir ein elektronisches Verfahren abzubilden, wird in § 2 Abs.
1 der auf die Papierform abstellende Begrift ,, Vordrucks® durch die sowohl schriftliche als auch
elektronische Antragsstellung Formulierung ,, Antragsformulars® ersetzt.

Der neue Satz 2 in § 2 Abs. 1 stellt zum Zwecke der Offnung der Antragstellung fiir ein elektro-
nisches Verfahren klar, dass der Antrag auf Zulassung zur staatlichen Pflichtfachpriifung sowohl
schriftlich als auch elektronisch iiber das dafiir einzurichtende Verwaltungsportal erfolgen kann.

Zu Buchst. b (Abs. 2)

Die Regelung dient der Forderung der elektronischen Kommunikation und des Abbaus rechtlicher
Hiirden im Rahmen des Verwaltungsverfahrens. Durch die Neufassung des § 2 Abs. 2 wird ins-
besondere dem Grundgedanken des § 6 HEGoVG Rechnung getragen, dass bei der Er6ffnung der
Maoglichkeit der elektronischen Durchfiihrung eines Verwaltungsverfahrens vorzulegende Nach-
weise auch elektronisch eingereicht werden konnen, es sei denn die Behorde verlangt im Einzelfall
die Vorlage eines Originals. Durch den Wegfall des Erfordernisses der Beglaubigung des Nach-
weises der Hochschulzugangsberechtigung fiir den Studiengang Rechtswissenschaft, der Abschrift
des Studienbuches und der Bescheinigungen iiber die Teilnahme an praktischen Studienzeiten,
wird ein Hindernis fiir die Etablierung der durchgehend elektronischen Verfahrensabwicklung
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abgebaut und die Moglichkeit der elektronischen Einreichung der Unterlagen geschaffen. Es wird
bestimmt, dass auch bei elektronischer Antragsstellung unverziiglich eine beglaubigte Kopie der
Personenstandsurkunden als auch der universitiren Leistungsnachweise sowie der Zwischenprii-
fung nachgereicht werden miissen, da eine elektronische Kopie hier keine hinreichende Sicherheit
der Echtheit gewéhrt.

ZuNr. 2 (§ 10)

Aufgrund der in Art. 1 Nr. 3 und 6 (§ 29a und § 52 Abs. 3 JAG) neu geschaffenen Mdglichkeit
der Ableistung des Vorbereitungsdienstes und eines moglichen Erganzungsvorbereitungsdienstes
in Teilzeit miissen die Zustdndigkeitsregelungen in § 10 entsprechend angepasst werden. Durch
entsprechende Einfligung in Abs. 1 (Buchst. a) und dem Anfiigen eines neuen Satz 3 in Abs. 2
(Buchst. b) wird fiir die Entscheidung iiber den Antrag auf Bewilligung, Verlingerung und Been-
digung der Ableistung des Vorbereitungsdienstes, den Antrag auf Bewilligung des Erginzungs-
vorbereitungsdienstes in Teilzeit sowie fiir die Zuweisung zu einer Ausbildungsstelle in der zu-
satzlichen Ausbildungsstation nach § 29a Abs. 2 JAG die Zustdndigkeit der Prisidentin oder des
Prasidenten des Oberlandesgerichts bestimmt. Im Falle einer Zuweisung zu einer Ausbildungs-
stelle in der Verwaltungsstation erfolgt diese im Einvernehmen mit dem ortlich zustindigen
Regierungsprisidium, da das Regierungspriasidium ansonsten fiir Zuweisungen in der Verwal-
tungsstation zustindig ist.

ZuNr.3 (§11)

Zu Buchst. a (Abs. 1)

Aus den gleichen Griinden wie bei § 2 Abs. 1 (vgl. Erlauterungen zu Nr. 1 Buchst. a) ist auch in
§ 11 Abs. 1 die alternative Moglichkeit einer elektronischen Antragstellung zu erdffnen.

Zu Buchst. b (Abs. 2)

Zu Doppelbuchst. aa

Zu den Verwaltungsleistungen, die ab dem 1. Januar 2023 auch elektronisch iiber ein Verwal-
tungsportal angeboten werden miissen (s. Erlduterungen zu Nr. 1 Buchst. a), z&hlt auch der An-
trag auf Einstellung in den juristischen Vorbereitungsdienst, weshalb in § 11 Abs. 2 aus den
gleichen Griinden wie in § 2 Abs. 1 (vgl. Erlduterungen zu Nr. 1 Buchst. a) der Begriff ,,Vor-
drucks® durch ,,Antragsformulars“ ersetzt wird.

Zu Doppelbuchst. bb und cc

Das zu entwickelnde Online-Formular soll im Aufbau und Inhalt dem bisherigen und weiterhin
giiltigen Papiervordruck entsprechen. Aus diesem Grund sind bisherige Unstimmigkeiten in den
Regelungen zum Papierantragsformular zu beheben und die Anforderungen an den Antragsinhalt
(aufgezéhlt in § 11 Abs. 2) von den beizufiigenden Dokumenten (aufgezahlt in § 11 Abs. 3) zu
trennen. Hierfiir wird die Erklarung iiber den aktuellen Gesundheitszustand (bisheriger § 11 Abs.
3 Nr. 5) nunmehr als Teil des Antrags als neue Nr. 8 sowie die Erkldrung iiber die Beantragung
eines Fiihrungszeugnisses (bisher § 11 Abs. 3 Nr. 6) als neue Nr. 9 aufgenommen.

Durch die Fassung des § 11 Abs. 2 Nr. 9 wird zeitgleich eine vorhandene Unstimmigkeit in der
Formulierung behoben. Das hier geforderte Fithrungszeugnis ist eines zur Vorlage bei der Be-
horde i. S. d. § 30 Abs. 5 Satz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, welches vom Bundeszentral-
register unmittelbar an die Behorde iibersandt wird. Es kann deshalb nicht von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller dem Antrag beigefiigt werden. Von der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller kann vielmehr nur - als Teil des eigentlichen Antrags auf Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst — eine Erklarung des Inhalts gefordert werden, dass ein solches Fiihrungszeugnis bei
der Meldebehorde beantragt wurde.

Zu Buchst. ¢ (Abs. 3)

Aus den gleichen Griinden wie bei § 2 Abs. 2 (vgl. Erlduterungen zu Nr. 1 Buchst. b) ist auch in
§ 11 Abs. 3 die elektronische Einreichung von Unterlagen, soweit die Rechtssicherheit keine
abweichende Bestimmung erfordert, zu ermdglichen. Unverziiglich bei der elektronischen An-
tragsstellung nachzureichen sind damit beglaubigte Abschriften der Personenstandsurkunden so-
wie des Zeugnisses iiber die erste Priifung oder die erste juristische Staatspriifung, im Hinblick
auf die librigen Nachweise reicht das Einreichen einer einfachen Kopie.

§ 11 Abs. 3 Nr. 2 wird sprachlich klarer gefasst und um die fiir den Familienstand relevanten
Unterlagen ,,Tenor des Scheidungsurteils“ und ,, Tenor des Beschlusses der Authebung der Le-
benspartnerschaft“ ergdnzt. § 11 Abs. 3 Nr. 3 wird ebenfalls sprachlich priziser gefasst.

Die Aufzihlung der dem Antrag beizufiigenden Unterlagen bedarf der Ergéinzung. Uberschreitet
die Zahl der fristgerecht eingegangenen Gesuche um Aufnahme in den Vorbereitungsdienst die
Zahl der zur Verfiigung stehenden Ausbildungsstellen, sind nach § 26 Nr. 1 JAG fiinfzig Prozent
der Ausbildungsstellen nach Eignung und Leistung der Bewerberinnen und Bewerber zur Verfii-
gung zu stellen. Dies erfolgt nach § 1 Abs. 1 der Verordnung iiber die Zulassung zum juristischen
Vorbereitungsdienst und die Gewihrung einer Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und
Rechtsreferendare aufgrund der Punktzahl der Abschlussnote der ersten Priifung, wobei bei gleich
Punktzahl diejenigen Bewerberinnen und Bewerber vorrangig zu beriicksichtigen sind, die eine
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Dienstpflicht nach § 12a Abs. 1 oder 2 des Grundgesetzes, einen mindestens einjahrigen freiwil-
ligen Wehrdienst im Sinne des § 58b des Soldatengesetzes oder ein freiwilliges soziales Jahr im
Sinne des § 3 oder ein freiwilliges 6kologisches Jahr im Sinne des § 4 des Jugendfreiwilligen-
dienstgesetzes, abgeleistet haben. Aufgrund ihrer Relevanz fiir den Zulassungsprozess werden in
§ 11 Abs. 3 Nr. 5 die dem Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst beizufiigenden Unter-
lagen um die entsprechenden Bescheinigungen ergénzt.

Da bei Bewerberinnen und Bewerbern aus nicht zur Europdischen Union gehdrenden Staaten eine
Einstellung davon abhingig gemacht werden kann, dass ein giiltiger Aufenthaltstitel bis zur Be-
endigung der Ausbildung besteht, werden in § 11 Abs. 3 Nr. 6 die dem Antrag auf Zulassung
zum Vorbereitungsdienst beizufiigenden Unterlagen um Kopien des Passes oder des Aufenthalts-
titels ergénzt.

Mit Satz 3 wird klargestellt, dass fiir eine vollstindige Antragstellung auch das nach Abs. 2 Nr.
9 zu beantragende Fiihrungszeugnis zur Vorlage bei der Behorde innerhalb der Antragsfrist ein-
gegangen sein muss.

Zu Nr. 4 (§ 36)

Die Ermoglichung der elektronischen Form durch die Nr. 1 und 3 in den §§ 2 und 11 erfordert
zur Vermeidung von Widerspriichen eine Aufhebung des § 36, der bei vorgeschriebener Schrift-
form die Ersetzung durch die elektronische Form ausschlieft.

Zu Artikel 3 (Anderung der Verordnung iiber die Zulassung zum juristischen Vorbereitungs-
dienst und die Gewihrung einer Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare)

ZuNr.1(§ 6)

Die Schaffung einer zusitzlichen Ausbildungsstation in den Fillen einer Ableistung des Vorbe-
reitungsdienstes in Teilzeit nach § 29a Abs. 2 JAG erfordert hinsichtlich der dort als Ausbildern
oder Ausbilder titigen Richterinnen und Richter eine Folgeanpassung in § 6 Abs. 3. Es ist gebo-
ten, diese Belastung bei der Bemessung der Ausbildungskapazititen ebenso reduzierend (nur ein
Ausbilungsplatz anstatt zwei wie im Regelfall nach Abs. 2) zu beriicksichtigen wie vergleichbar
bei Richterinnen und Richtern, die eine Arbeitsgemeinschaft leiten (vgl. Abs. 3 Nr. 6).

ZuNr.2(§ 8

Soweit der Vorbereitungsdienst ausnahmsweise nicht im Beamtenverhiltnis auf Widerruf, son-
dern in einem offentlich-rechtlichen Ausbildungsverhiltnis abgeleistet wird, bedarf es in § 8 in
einem neu eingefiigten Satz 2 einer Klarstellung, dass die Unterhaltsbeihilfe wihrend des Zeit-
raums der Teilzeitbeschiftigung, insbesondere auch wihrend des Verlidngerungszeitraums nach §
29a Abs. 2 JAG sowie wihrend der gesamten Dauer der Ableistung des Vorbereitungsdienstes
im Blockmodell nach § 29a Abs. 3 JAG, um ein Fiinftel gekiirzt wird. Hinsichtlich der Anwir-
terbeziige bei einer Ableistung im Beamtenverhéltnis auf Widerruf ergibt sich die anteilige Kiir-
zung bereits unmittelbar aus § 6 Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes.

ZuNr. 3 (§ 13)

Durch die Aufhebung der bisherigen Befristung in § 13 Abs. 2 wird die Verordnung entfristet.
Sowohl die Regelungen zur Unterhaltsbeihilfe, als auch diejenigen iiber die Zulassung zum Vor-
bereitungsdienst werden zum Vollzug der Vorschriften im JAG dauerhaft benétigt und stehen im
Grundsatz nicht zur Disposition.

Zu Artikel 4 (Zustandigkeitsvorbehalt)

Die Befugnis zur Anderung und Aufhebung der durch Art. 2 und 3 geinderten Verordnungen
durch den jeweiligen Verordnungsgeber wird klargestellt.
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Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Der Artikel regelt das Inkrafttreten.

Wiesbaden, 6. September 2022

Der Hessische Ministerprésident
Boris Rhein

Der Hessische Minister der Justiz
Prof. Dr. Roman Poseck



	Gesetzentwurf
	Landesregierung
	Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes
	und von Rechtsverordnungen über die Juristenausbildung
	Artikel 10F )
	Artikel 21F )
	Artikel 32F )
	Artikel 4
	Artikel 5

	HESSISCHER LANDTAG

